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Lauterach, am 24.04.2026

Bundesstraße/Alte Landstraße
„KURZPARKZONE“ in der Zeit von Mo bis So 06.00 bis 20.00 Uhr mit max. Parkdauer von 90 min, 
ausgenommen während Öffnungszeiten Metzgerei Klopfer

Verordnung
des Gemeindevorstandes der Marktgemeinde Lauterach (It. Beschluss vom 21.04.2026) in
Anwendung der Bestimmungen des § 94d Z 1b der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960),
BGBl. Nr. 159/1960 in der derzeit geltenden Fassung (i.d.d.g.F).

1. Gemäß § 25 StVO 1960 in der derzeit geltenden Fassung, wird auf der im beiliegenden Plan vom 
05.02.2026 rot markierten Fläche auf den Gste 3693/2 und 215, südlich und westlich der 
Metzgerei Klopfer (Alte Landstraße 12), eine Kurzparkzone mit einer maximalen Parkdauer von 
90 Minuten verordnet. Die Kurzparkzonenregelung gilt von Montag bis Sonntag von 06.00 bis 
20.00 Uhr; sie gilt nicht während den Öffnungszeiten der Metzgerei Klopfer. Die genaue Lage der 
Kurzparkzone ergibt sich aus der Planbeilage vom 05.02.2026, welche einen wesentlichen 
Bestandteil dieser Verordnung bildet.

2. Diese Verordnung ist durch die Anbringung der Verkehrszeichen gemäß § 52 lit. a Z 13d StVO 
1960 „Kurzparkzone“ mit dem Zusatz „Mo-So 06.00-20.00 Uhr“, „Parkdauer max. 90 Minuten“ 
und „Gilt nicht während den Öffnungszeiten der Metzgerei Klopfer“ und § 52 lit. a Z 13e StVO 
1960 „Ende der Kurzparkzone“ kundzumachen.
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Ergeht an:
1. Bauhof der Marktgemeinde Lauterach - per Mail

Zur Kundmachung dieser Verordnung durch Anbringung der vorgeschriebenen Beschilderung, 
worüber ein Aktenvermerk anzufertigen ist

2. Sekretariat Abt. V, im Hause - per Mail
zur Kundmachung dieser Verordnung durch Anschlag an der Amtstafel

3. Öffentlichkeitsarbeit, im Hause - per Mail
zur Kundmachung dieser Verordnung auf dem Veröffentlichungsportal

4. Bezirkshauptmannschaft, 6900 Bregenz - per Mail
5. Polizeiinspektion, 6923 Lauterach - per Mail
6. Verwaltungsgemeinschaft Parkraummanagement Hofsteig - per Mail
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Datenauszug
Ersteller Theresa Gächter

Erstellungsdatum 05.02.2026
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